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Betreff 
 

Antrag der Fraktion UWG/Forum vom 27.01.2014 betr. Resolution zur 
Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Rat nimmt den Antrag der UWG/FORUM-Fraktion vom 27.01.2014 und die hierzu vorlie-
gende Stellungnahme des Bürgermeisters zur Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die UWG/FORUM-Fraktion hat die in der Anlage beigefügte Resolution zur Änderung der 
Gemeindehaushaltsverordnung hinsichtlich der Behandlung von nichtzahlungswirksamen 
Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung beantragt.  
 
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 hat die Stadt Bornheim ihr Finanz- und Rechnungswe-
sen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die entscheidende 
Neuerung des NKF gegenüber der Kameralistik liegt in der Umstellung vom Geldverbrauchs- 
zum Ressourcenverbrauchskonzept.  
 
Mit der Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes einher geht das Prinzip der inter-
generativen Gerechtigkeit. Dieses wird nur erreicht, in dem der gesamte Ressourcen-
verbrauch (Aufwand) einer Periode (eines Haushaltsjahres) regelmäßig durch das Ressour-
cenaufkommen (Erträge) derselben Periode gedeckt wird. Das neue Rechnungssystem bil-
det daher den tatsächlichen, jährlichen Werteverzehr unter Berücksichtigung der Abschrei-
bungen und der Rückstellungszuführungen (insbesondere im Bereich der Pensionsrückstel-
lungen) vollständig ab. Sollen nachfolgende Generationen nicht be- oder sogar überlastet 
werden, sind die so ermittelten Aufwendungen jährlich durch die Erträge zu erwirtschaften.  
Folgerichtig wurde im NKF der Haushaltsausgleich an diesem Ressourcenverbrauchskon-
zept ausgerichtet. 
 
Die hierzu ergangenen haushaltsrechtlichen Vorschriften gelten für alle kommunalen Ebenen 
(Städte und Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände) gleichermaßen. 
 
Die Sinnhaftigkeit dieses fachlichen Ansatzes, der in der kaufmännischen Praxis unbestritten 
ist, soll am Beispiel der bilanziellen Abschreibungen verdeutlicht werden. Die durch den An-
satz bilanzieller Abschreibungen und die Beachtung der Vorgaben zum Haushaltsausgleich 
resultierende Refinanzierung und damit einhergehende Liquiditätszuführung dient der Rück-
führung der Investitionskredite. Letztlich ersetzt die bilanzielle Abschreibung im NKF damit 
die Tilgungsleistungen in der Kameralistik. 
 
Unbestritten ist auch, dass hinsichtlich der in der kommunalen Bilanz ausgewiesenen Pensi-
onsrückstellungen ein (Geld-)Vermögensaufbau erfolgen muss, der die künftigen Zahlungs-
verpflichtungen sicherstellt. Erste Konzepte hierzu sind bereits im kommunalen Bereich um-
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gesetzt worden. Auch die Stadt Bornheim hat hierzu bereits konzeptionelle Überlegungen 
angestellt, die im nächsten Haushaltsplanungsprozess haushaltsverträglich umgesetzt wer-
den sollen. 
 
Der lediglich nachrichtliche Ausweis von nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendun-
gen kann in einem geschlossenen System der doppelten Buchführung nicht abgebildet wer-
den. Der kommunale Vermögensausweis und dessen Finanzierung durch Eigen- und 
Fremdkapital wären nicht darstellbar. 
 
Würden künftig nur noch zahlungswirksame Vorgänge im Rechnungswesen erfasst, würde 
dies de facto eine Rückkehr zum kameralen – rein zahlungsstromorientierten – Rechnungs-
wesen bedeuten. Damit würde aus der Sicht der Verwaltung der gesamte NKF-
Reformprozess in Frage gestellt. 
 
Der Bürgermeister weist ergänzend darauf hin, dass die Liquiditätsproblematik unverändert 
bestehen würde. Die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
(Kassenkredite) ergibt sich alleine aus den zahlungswirksamen Vorgängen einschließlich 
erforderlicher Tilgungsleistungen. 
 
Bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des NKF-Gesetzes wurde festgelegt, die Auswir-
kungen des Gesetzes nach vier Jahren zu überprüfen und auf Basis der Erfahrungen ggf. 
eine Gesetzesänderung anzustreben.  
Diese Evaluierung hat das Land im Jahre 2009 durchgeführt. Unter Beteiligung der kommu-
nalen Spitzenverbände haben sich dabei verschiedene Änderungsbedarfe herauskristalli-
siert.  
 
Die Kriterien, an welchen sich der Haushaltsausgleich orientieren soll, wurden dabei eben-
falls auf den Prüfstand gestellt. Einhellig wurde zwar festgestellt, dass der Haushaltsaus-
gleich durch die Einbeziehung von Abschreibungen und Rückstellungen grundsätzlich er-
schwert wird. Im Ergebnis wird jedoch in diesem Punkt keine Gesetzesänderung angestrebt. 
 
Die Schwierigkeiten der Kommunen einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wird vor allem in 
einer nicht ausreichend gesicherten Finanzierung der Kommunen gesehen: 
"......Allerdings kann eine Lösung des Problems kaum in einer Lockerung der Vorgabe be-
stehen, dass die Erträge die Aufwendungen decken müssen. Die nach wie vor berechtigte 
Forderung nach einer wirksamen Gemeindefinanzreform ist zu trennen von der Frage einer 
möglichst wirklichkeitsnahen Darstellung der wirtschaftlichen Lage einer Kommune." 
(Schreiben des Städte- und Gemeindebund vom 28.05.2009 zur Evaluierung des NKF). 
 
Die Stadt Bornheim wird daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Stärkung der kommuna-
len Finanzkraft weiterverfolgen und entsprechende Aktivitäten unterstützen und umsetzen. 
Hierzu zählt sowohl die erfolgreich durchgeführte Verfassungsbeschwerde gegen das Ein-
heitslasten-Abrechnungsgesetz als auch die derzeit laufenden Verfassungsbeschwerden 
gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011, 2012 und 2013.    
 
Im Zuge der weiteren Evaluierung des NKF wurde und wird auch weiterhin die Umlagefinan-
zierung diskutiert. Im Kern geht es dabei um die Frage, inwieweit die derzeitigen Umlagefi-
nanzierungen einer Neuregelung bedürfen, da sowohl Kreise als auch Landschaftsverbände 
über zahlungsunwirksame Aufwendungen (insbesondere Abschreibungsaufwendungen so-
wie Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen) und deren Umlagewirksamkeit Li-
quidität von den Umlagezahlern erhalten. In einem ersten Schritt wurde im Rahmen des 1. 
NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eine Änderung hinsichtlich der Behandlung von Verlusten 
aus Anlagenabgängen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen umgesetzt (vgl. 
auch Vorlage Nr. 024/2013-2). 
 
Inwieweit es im Zuge der künftigen Evaluierung zu weiteren gesetzlichen Anpassungen 
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kommen wird, bleibt derzeit abzuwarten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag vom 27.01.2014 
 
 


